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Der Deutsche Caritasverband setzt sich für ein Miteinander aller in Deutschland lebenden 

Menschen ein. Alle sind aufgefordert, eine Gesellschaft aktiv mitzugestalten, die auf Anerken-

nung, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung setzt und rechtliche Hindernisse abbaut.

die akzeptanz von einwanderung ist in 

deutschland seit Jahren hoch und das „inte

grationsklima“ wird über die Jahre mehrheit

lich positiv bewertet.1 dieses positive bild gilt 

aber nicht für alle eingewanderten und ihre 

nachkommen gleichermaßen. während die 

Millionen Vertriebenen, die nach dem Krieg 

in die bundesrepublik deutschland kamen, 

ihre Migrationsgeschichte und ihre interessen 

selbstverständlich einbringen, werden viele in 

den vergangenen Jahrzehnten insbesondere 

aus dem nichteuropäischen ausland einge

wanderte als „nicht richtig dazugehörig“ oder 

„störend“ wahrgenommen. 

trotz der guten Gesamtbewertung befassen 

sich integrationsdebatten oft ausschließlich 

mit vorgeblich oder tatsächlich bestehenden 

defiziten bei eingewanderten und ihren nach

kommen. auf Probleme wie etwa unzureichende 

1 integrationsbarometer 2020 des Sachverständigenrates für Migration und integration, S. 4, 
 https://www.svr-migration.de/barometer (letzter aufruf 13.10.2021)
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Kenntnisse der deutschen Sprache oder gerin

gere teilhabe im bildungsbereich oder bei der 

arbeitsmarktintegration wird mit sektoralen 

eingliederungsmaßnahmen reagiert. So  wurde 

2004 ein anspruch auf teilnahme an einem 

 integrationskurs geschaffen und mehrfach der 

Zugang von ausländer_innen zu arbeitsmarkt

bezogener Förderung verbessert. erst seit 

 einigen Jahren verstärkt sich der Politikansatz, 

die Voraussetzungen für eine ganzheitliche 

und gleichberechtigte teilhabe aller schaffen 

zu wollen. allerdings agierte Politik zu wenig 

teilhabeorientiert und befasst sich zu wenig mit 

der Frage, wie die emotionale distanz und die 

Unterscheidung in ein „wir“ und „die anderen“ 

überwunden werden kann. 

bislang ist es nicht gelungen, die gesellschaft

lichen Strukturen und institutionen umfassend 

der einwanderungsrealität anzupassen. in der 

debatte bleiben relevante aspekte wie Chan

cengerechtigkeit und die gesamtgesellschaft

liche dimension oft außen vor. Zudem gibt es 

tendenzen der Spaltung, die auch entlang 

 einer Unterscheidung anhand einer gege

benenfalls vorhandenen einwanderungsge

schichte oder der religionszugehörigkeit oder 

anderer abgrenzungskriterien wie etwa der 

Hautfarbe erkennbar wird. 

Um in Studien oder bei der erfassung von sta

tistischen daten besonderheiten darzustellen, 

die sich unabhängig von der Staatsangehörig

keit in Folge einer Migrationsgeschichte zeigen 

können, hat sich anfang des Jahrtausends die 

bezeichnung Menschen mit Migrationshinter

grund etabliert. Unter diesem Sammelbegriff 

firmieren seither unterschiedliche Gruppen: 

es gehören deutsche Spätaussiedler_innen 

und eingebürgerte ebenso dazu wie auslän

der_innen (einschließlich Flüchtlinge und eU

bürger_innen)2. auch Menschen ohne eigene 

Migrationserfahrung können demnach einen 

Migrationshintergrund haben. bei deutschen 

zählen Zugewanderte und ihre Kinder dazu, 

bei ausländer_innen auch die weiteren in 

deutschland geborenen Generationen. ob

wohl rund die Hälfte die deutsche Staatsange

hörigkeit hat, wird die bezeichnung „Mensch 

mit Migrationshintergrund“ oft als Synonym 

für „ausländer_in“ verstanden. eingewander

te und ihre nachkommen bleiben bei dieser 

Sichtweise unabhängig von der Staatsange

hörigkeit Fremde, denen eine beheimatung in 

deutschland abgesprochen wird. Hier wird die 

bezeichnung „mit Migrationshintergrund“ zur 

begründung von distanz und ausgrenzung. 

nicht nur aus diesem Grund wird der begriff 

zunehmend hinterfragt. weitere Kritikpunkte 

sind u. a., dass die Gruppe zu heterogen sei, 

die Kategorien Staatsangehörigkeit und Mi

grationserfahrung vermischt sowie nicht hin

reichend zwischen der ersten und der Folge

generation unterschieden werde.3 eine neue 

begrifflichkeit, die nicht ausgrenzend wirkt und 

nicht auf Fremd, sondern auf eigenzuschrei

bung beruht, wäre zu begrüßen. 

2  definition des Statistischen bundesamtes: „eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindes
tens ein elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt.“ (www.destatis.de > Glossar > Migra
tionshintergrund). damit sind die deutschen Vertriebenen keine Menschen mit Migrationshintergrund, da sie von Geburt 
an deutsche Staatsangehörige sind. Spätaussiedler_innen hingegen sind zwar deutsche Volkszugehörige, erwerben die 
Staatsangehörigkeit aber erst mit der einreise. 

3 https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304523/migrationshintergrund (letzter aufruf: 13.10.2021); 
bericht der Fachkommission der bundesregierung zu den rahmenbedingungen der integrationsfähigkeit: Gemeinsam die 
einwanderungsgesellschaft gestalten. berlin november 2020, S. 220 ff.

http://www.destatis.de
https://www.bpb.de/gesellschaft/migration/laenderprofile/304523/migrationshintergrund
http://www.destatis.de
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Seit einiger Zeit wird der Versuch unternom

men, die gewachsene diversität sprachlich 

besser abzubilden. die neuen deutschen 

Medienmacher_innen und die Fachkommissi

on integrationsfähigkeit der bundesregierung 

schlagen beispielsweise vor, von eingewan

derten und ihren (direkten) nachkommen zu 

sprechen und darunter nur Personen zu fas

sen, die selbst oder bei denen beide elternteile 

eingewandert sind.4 damit sollen Migrations

erfahrung und Staatsangehörigkeit entkoppelt 

werden. damit bestünde die notwendigkeit 

ausländer_innen jeweils gesondert zu nen

nen, da dieser Status über mehrere Generati

onen erhalten bleibt und einen bestimmenden 

einfluss auf die lebenssituation haben kann. 

auch die spezifische Situation in binationalen 

Familien bliebe bei dieser definition außen vor, 

sofern nur ein elternteil eingewandert ist. die 

angestrebte Konzentration auf die erste und 

zweite Generation misslingt sprachlich, da 

„nachkommen“ auch weitere Generationen 

umfassen. bei der Suche nach einer neuen be

grifflichkeit darf auch nicht übersehen werden, 

dass die stigmatisierende wirkung bei einer 

„Umbenennung“ oft dem neuen begriff „folgt“ 

unabhängig davon, ob es eine Fremd oder 

eigenzuschreibung ist5. der deutsche Caritas

verband ist sich der Schwächen bewusst. da 

sich bislang keine neue allgemein akzeptierte 

begrifflichkeit herausgebildet hat, hält er zu

nächst an dem etablierten begriff „Migrations

hintergrund“ fest, sofern eine Kategorisierung 

notwendig ist, etwa um durch bezugnahme auf 

statistische werte Unterschiede, benachteili

gungen und Herausforderungen  aufzuzeigen. 

1.1 Heimisch werden – heimisch sein 

Der Begriff „Heimat“ eignet sich als Synonym für unterschiedliche Vorstellungen von Da-

zugehören oder Zuhausesein. Entscheidend für Beheimatung sind ein gemeinsam ent-

wickeltes Verständnis dessen, was zusammenhält, und politische wie gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen, die das Zusammengehörigkeitsgefühl befördern.

Mit der Forderung „Heimat schaffen für alle“ 

möchte der deutsche Caritasverband die 

 Vision einer Gesellschaft verbinden, in der das 

Mitein ander aller hier lebenden Menschen im 

Vordergrund steht und jede_r Heimat finden 

kann.

„Heimat ist kein ort, Heimat ist ein Gefühl“ 

(Herbert Grönemeyer). dieses Gefühl entzieht 

sich, wie der begriff „Heimat“ selbst, allen de

finitionsversuchen. Heimat ist für jeden etwas 

anderes, ist vielschichtig in seinen orts und 

Zeitdimensionen. Für viele bezeichnet das wort 

4 a.a.o. (Fn. 3), S. 15; https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/menschen-mit-migrationshintergrund-mh 
5 bei „künstlich“ geprägten fachsprachlichen bezeichnungen lässt sich beobachten, dass sie stereotypisierend für einen 

vermeintlich pauschal problematischen teil der bevölkerung verwendet werden: Supik, linda, wie erfassen andere euro
päische Staaten den „Migrationshintergrund“?, Münster 2017, https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/ 
Expertise_Migrationshintergrund_andere_Laender.pdf (letzter aufruf: 13.10.2021)

https://glossar.neuemedienmacher.de/glossar/menschen-mit-migrationshintergrund-mh
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/<00AD>Expertise_Migrationshintergrund_andere_Laender.pdf
https://mediendienst-integration.de/fileadmin/Dateien/<00AD>Expertise_Migrationshintergrund_andere_Laender.pdf
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6 deutscher Caritasverband, referat Migration und integration (Hg.), Migration und integrationinfo 1/2017, S. 4, 
 download unter: https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/neue-caritas-info/neue-caritas-info (letzter aufruf: 
13.10.2021).

7 Unter dem titel „Zusammen sind wir Heimat“ hat sich die CaritasKampagne 2017 mit verschiedenen ideen von Heimat 
sowie den Chancen und Voraussetzungen für eine offene Gesellschaft befasst: https://www.zusammen-heimat.de (letz
ter aufruf: 13.10.2021).

8 Meiser, anna, Heimat als aufgabe und Grundlage menschlicher existenz, in: Migration und integrationinfo 1/2017 (Fn. 6), 
S. 3.

9 Statistisches bundesamt, bevölkerung und erwerbstätigkeit, bevölkerung mit Migrationshintergrund – ergebnisse des 
Mikrozensus 2019 Fachserie 1 reihe 2.2, S. 68.

10 bonin, Holger, der beitrag von ausländern und künftiger Zuwanderung zum deutschen Staatshaushalt, bertelsmann 
Stiftung (Hg.), 2014; Pressemeldung der eUVertretung in deutschland: https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/
mythos-einwanderung-sozialsysteme_de (letzter aufruf: 13.10.2021); thelen, Peter, Zuwanderer zahlen deutlich mehr 
ein, als sie in anspruch nehmen, der tagesspiegel 11.02.2020.

11 exzellenzcluster „religion und Politik“ der westfälischen wilhelmsUniversität Münster, Pressemitteilung vom 4. Feb
ruar 2021: der Gesellschaft sind leute wie ich egal, https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/aktuelles/2021/
PM_Wer_sich_benachteiligt_fuehlt_waehlt_eher_AfD.html (letzter aufruf: 13.10.2021).

Heimat den Geburts und/oder den wohnort. 

Für andere ist es das Zusammensein mit Fa

milie, Verwandten und Freund_innen.6 auch in 

der digitalen welt sind Menschen zu Hause wie 

beispielsweise der begriff des „digital native“ 

verdeutlicht. Und für Menschen christlichen 

Glaubens ist der begriff immer auch verbun

den mit der universalen Hoffnung auf Frieden 

und Gerechtigkeit.7 

aus Sicht der wissenschaft gibt es drei grund

legende bedingungen dafür, dass behei

matung entstehen kann: notwendig ist das 

Gefühl, zu einer Gemeinschaft dazuzugehö

ren und in ihr anerkannt zu sein. weiter setzt 

Heimat ein bestimmtes wissen über die gel

tenden, alltäglichen regeln und (Verhaltens)

normen voraus, das Sicherheit und Vertrauen 

sowie Handlungsfähigkeit ermöglicht. drittens 

bewirkt die Möglichkeit, Verantwortung zu 

übernehmen und an der Gesellschaft zu par

tizipieren, identifikation.8 entsprechend wichtig 

ist es für viele Menschen, um sich in deutsch

land beheimatet zu fühlen, sich an der Gestal

tung der Gesellschaft aktiv und gleichberech

tigt beteiligen zu können.

Menschen mit Migrationshintergrund stellen 

laut Statistischem bundesamt gegenwärtig fast 

26 Prozent der Gesamtbevölkerung, beson

ders hoch ist der anteil mit über 38 Prozent bei 

den bis zu 20Jährigen.9 diese Zahlen machen 

deutlich, dass sich eigentlich nicht die Frage 

stellt, ob deutschland eine multiethnische Ge

sellschaft ist, sondern wie mit den faktischen 

Gegebenheiten umgegangen werden kann. 

dessen ungeachtet, werden eingewanderte 

und oftmals auch ihre nachkommen unabhän

gig von der Staatsangehörigkeit noch immer 

viel zu oft nicht als Menschen, die hier behei

matet sind, wahrgenommen, sondern vor allem 

als Fremde. es gibt diffuse Ängste vor kultu

reller oder ökonomischer Verdrängung und 

„Überfremdung“. Solche Ängste werden von 

politischer Seite und teilen der Medien immer 

wieder instrumentalisiert, beispielsweise durch 

bedrohungsszenarien wie die angebliche Zu

wanderung in die Sozialsysteme, obwohl Stu

dien zeigen, dass die soziale Sicherung von 

einwanderung profitiert.10 diese Ängste können 

dazu führen, dass Menschen Vielfalt ablehnen 

und sich ins bekannte zurückziehen. werden 

solche Sorgen in populistischer oder effekt

hascherischer Form aufgegriffen, führt dies 

zu Verunsicherung und kann ressentiments 

verstärken.11 die historische normalität von Zu

wanderung und die Chancen der pluralen Ge

sellschaft werden dann ausgeblendet. 

https://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/neue-caritas-info/neue-caritas-info
https://www.zusammen-heimat.de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-einwanderung-sozialsysteme_de
https://ec.europa.eu/germany/news/eu-myths/mythos-einwanderung-sozialsysteme_de
https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/aktuelles/2021/PM_Wer_sich_benachteiligt_fuehlt_waehlt_eher_AfD.html
https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/aktuelles/2021/PM_Wer_sich_benachteiligt_fuehlt_waehlt_eher_AfD.html
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Um den Zusammenhalt zu fördern, sollte 

auf basis einer demokratischen Grundord

nung, die gleichberechtigte Spielregeln des 

aushandelns und umfassende beteiligungs

möglichkeiten sicherstellt, ein gemeinsames 

Verständnis dessen entwickelt werden, was 

zusammenhält. ein solches Verständnis kann 

nie statisch sein, sondern muss stetig weiter

entwickelt werden, um aktuell und lebendig 

zu bleiben. Und es muss verbunden sein mit 

einem neuen narrativ von Migration und der 

bedeutung des Migrantischen als konstituti

vem element der Gesellschaft in deutschland. 

alle müssen eingeladen sein, sich aktiv einzu

bringen und gemeinsam Zielvorstellungen zu 

entwickeln, die ein Miteinander aller hier leben

den Menschen unabhängig von ihrer Herkunft 

unterstützen und die identifikation mit einem 

pluralistischen Gemeinwesen ermöglichen. Um  

dies zu erreichen, müssen die politischen 

und gesellschaftlichen rahmenbedingungen 

 darauf ausgerichtet werden, Zusammengehö

rigkeitsgefühl zu befördern. Gemeinsame Ziele, 

im Hinblick auf staatliche leistungen und an

gebote wie auch auf erwartungen an die Ge

sellschaft und jede_n einzelne_n, können nur 

gemeinsam in einem dialog auf augenhöhe 

entwickelt werden, der im Sinne urdemokrati

scher Grundsätze unterschiedliche Positionen 

und Konflikte zulässt. Von Seiten der admi

nistrativen ebenen muss eine koordinierende 

rolle eingenommen werden, Politik kann und 

soll ideen einbringen. den wichtigsten anteil 

muss aber eine möglichst breite beteiligung 

der Menschen am diskurs haben, für die es 

entsprechende räume braucht.12 

12 ausführlich: deutscher Caritasverband, Gesellschaftlichen Zusammenhalt in deutschland erhalten und fördern, 
https://www.caritas.de/fuerprofis/stellungnahmen/10-19-2017-gesellschaftlichen-zusammenhalt-in-deutschland-
erhalten-und (letzter aufruf: 13.10.2021).

13 Zum integrationsbegriff siehe auch Grundlagen einer humanen Migrations und integrationspolitik, S. 4 f.

1.2  Wir-Gefühl entwickeln und Verantwortung teilen 

Integration und das Gefühl von Zusammengehörigkeit in einer durch Vielfalt geprägten 

Gesellschaft erfordert die Bereitschaft aller, sich mit Respekt und Achtung zu begegnen, 

Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu teilen und mit Konflikten konstruktiv umzugehen. 

Dies kann insbesondere dadurch gefördert werden, dass alle Partizipationsmöglichkeiten 

haben und Verantwortung für das Gemeinwesen übernehmen können.

integrationspolitik betrifft die ganze bevölkerung 

deutschlands. der deutsche Caritasverband 

legt einen weit gefassten integrationsbegriff zu 

Grunde, der sowohl die umfassende teilhabe 

aller Mitglieder einer Gesellschaft als auch eine 

anpassung der Gesellschaft und ihrer Mitglie

der an sich verändernde realitäten einschließt.13 

Caritas meint mit integration das Zusammen

leben in Vielfalt und einheit. Hierfür bedarf es 

auch der gemeinsamen Gestaltung von Politik. 

es ist auf breiter ebene über die wirtschaft

lichen und über die sozialen, kulturellen sowie 

die politischen Folgen von einwanderung und 

Vielfalt zu diskutieren, um entsprechende zu

https://www.caritas.de/fuerprofis/stellungnahmen/10-19-2017-gesellschaftlichen-zusammenhalt-in-deutschland-erhalten-und
https://www.caritas.de/fuerprofis/stellungnahmen/10-19-2017-gesellschaftlichen-zusammenhalt-in-deutschland-erhalten-und
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14 der deutsche Caritasverband stellt die rechtliche Ungleichbehandlung von ausländer_innen nicht grundsätzlich in Frage. 
der Gleichbehandlungsgrundsatz gebietet es aber, diese Ungleichbehandlung auf das notwendige zu reduzieren.

15 deutscher Caritasverband, „Zusammen sind wir Heimat“, Sozialpolitische Positionen zur Kampagne 2017, S. 14: Voraus
setzung sollte das bestehen eines aufenthaltsrechts sein und ein 5jähriger rechtmäßiger aufenthalt.

kunftsfähige Konzepte zu entwickeln. es gilt, 

tradierte Verhaltensweisen, einstellungen und 

denkmuster zu überprüfen. die Gesellschaft 

muss sich auch fragen, wie sie mit Segrega

tion, ob in sozial benachteiligten Stadtvierteln 

oder Villengegenden, umgeht. wie viel be

wusstes „nichtHeimischSein“ verkraftet eine 

Gesellschaft – und das unabhängig davon, ob 

es sich um einheimische oder eingewander

te handelt? Unsere Gesellschaft kann abwei

chendes Verhalten und bewusste abgrenzung 

als ausdruck der Selbstbestimmung in Maßen 

aushalten. die Grundlage für das Zusammen

leben in deutschland, die freiheitlich demokra

tische Grundordnung, macht eine einheit in 

Vielfalt möglich.

Zu wachsender Vielfalt gehört auch die Zu

nahme von Unterschieden in den Meinungen, 

interessen, lebensformen und bedürfnissen. 

das kann, ja das muss zu einer Zunahme von 

Konflikten führen – sei es über alltagsfragen 

oder über politische Ziele. diese Konflikte dür

fen nicht als Zeichen scheiternder integration 

wahrgenommen werden, da sie gerade nicht 

eine angleichung an althergebrachtes oder 

eine anpassung an ein bestimmtes deutsch

landbild bedeutet. Konflikte zeigen vielmehr, 

dass mehr Menschen „mitreden“ wollen und 

sich in ihrer Verschiedenheit gleichberechtigt 

einbringen. dieses Potential gilt es zu nutzen.

ausländer_innen, die in deutschland leben, sind 

teil der bevölkerung deutschlands mit rech

ten und Pflichten. deutsche sind unabhängig 

vom Geburtsort und von ihrer abstammung 

nicht nur rechtlich gleichwertig. die akzeptanz 

von Unterschiedlichkeit stellt die Geltung der 

rechtsordnung sowie der Menschenrechte für 

alle nicht in Frage, sondern ist teil davon.

integrationspolitik darf nicht auf einzelmaßnah

men zur Förderung von individuen reduziert 

werden – so wichtig sie für deren teilhabe auch 

sind. Vielmehr bedarf es mit blick auf die Ge

sellschaft struktureller Veränderungen und der 

aktivierung möglichst vieler Menschen. dazu 

müssen gemeinsam ideen entwickelt werden, 

die auf Gleichstellung14 und Selbstbestimmung 

setzen. weiter gilt es, diese ideen mit leben 

zu füllen und die Menschen zum Mitmachen 

zu bewegen. das Ziel ist eine Gesellschaft, 

die sich durch wechselseitige Verantwortung, 

eigeninitiative und engagement auszeichnet. 

Jede_r einzelne ist ebenso gefragt wie Poli

tik, wirtschaft, Medien, Kultur, Sport, Kirchen, 

religionsgemeinschaften und andere gesell

schaftliche Gruppen.

nach auffassung des deutschen Caritasverban

des darf die einbürgerung (dazu im Folgenden 

Punkt 1.3.1) nicht der einzige weg zu politischer 

Partizipation sein. Volle politische teilhabe ist 

ohne Staatsbürgerschaft nicht möglich. es 

werden auf absehbare Zeit aber auch auslän

der_innen in deutschland leben, die die Voraus

setzungen für eine einbürgerung nicht erfüllen. 

diese Menschen weitestgehend von politischer 

Partizipation auszuschließen ist kontraproduktiv, 

da mangelnde teilhabe ausgrenzend wirkt. in 

deutschland lebende eUbürger_innen haben 

bereits das recht, sich an Kommunalwahlen 

zu beteiligen (art. 28 abs. 1 Satz 3 GG). auch 

andere heimisch gewordene ausländer_innen 

sollten das kommunale wahlrecht erhalten.15



29

16 Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPd, bÜndniS 90/die GrÜnen und FdP, S. 118
17 Seit dem 01.01.2000 erwerben Kinder ausländischer eltern die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt in deutsch

land, wenn ein elternteil ein unbefristetes aufenthaltsrecht und seit mindestens acht Jahren rechtmäßig seinen lebens
mittelpunkt im inland hatte.

1.3  Integratives Recht schaffen – 
 rechtliche Barrieren abbauen

Beheimatung in einer Gesellschaft ist auch von den gesetzlichen Rahmenbedingungen 

abhängig. Der Deutsche Caritasverband setzt sich für ein teilhabeorientiertes und integ-

ratives Rechtssystem ein, das nicht von Misstrauen und Abwehr geprägt ist, sondern Aus-

länder_innen als Träger von Rechten und Kompetenzen wahrnimmt und über Einbürgerung 

den Weg zu voller rechtlicher Teilhabe eröffnet.

1.3.1  Einbürgerung und Erwerb  
der deutschen Staatsangehörigkeit 
durch Geburt in Deutschland

Volle politische teilhabe haben in deutschland 

nur deutsche Staatsangehörige; sie sind trä

ger_innen der Staatsgewalt. Unter diesem Ge

sichtspunkt ist es wichtig, dass Staatsvolk und 

wohnbevölkerung nicht zu sehr voneinander 

abweichen, da sonst große teile der wohnbe

völkerung lediglich objekte dieser Staatsge

walt ohne echte politische Mitspracherechte 

wären. der deutsche Caritasverband sieht in 

der einbürgerung die Möglichkeit, dass aus 

faktischen inländer_innen echte bürger_innen 

deutschlands mit allen rechten, Pflichten und 

beteiligungsmöglichkeiten werden. deshalb 

sollten die Möglichkeiten der einbürgerung 

genutzt und weiter ausgebaut werden. es gilt, 

ausländer_innen für diesen Schritt zu gewin

nen und sie nicht durch hohe Hürden und eine 

rigide anwendungspraxis davon abzuhalten. 

insbesondere müssen für Schutzberechtigte, 

die kaum Chancen haben in ihr Herkunftsland 

zurückzukehren, die Möglichkeiten der einbür

gerung verbessert werden. Vor diesem Hinter

grund sind Pläne in der 20. legislaturperiode 

das Staatsangehörigkeitsrecht zu moderni

sieren, zu begrüßen.16 es muss dabei aber zu 

echten erleichterungen in der Praxis kommen.

Für den erwerb der Staatsangehörigkeit haben 

sich weltweit zwei Grundkonzepte etabliert: 

das ius soli, also der erwerb der Staatsange

hörigkeit kraft Geburt in einem land, und das 

ius sanguinis, wonach die Staatsangehörigkeit 

durch abstammung erworben wird. das deut

sche Staatsangehörigkeitsrecht war lange vom 

ius sanguinis geprägt und nicht auf eine ein

wanderungsgesellschaft ausgerichtet.

die einführung eines beschränkten ius soli 

anfang 200017 als ergänzung zum weiter gel

tenden abstammungsprinzip war ein Schritt 

in die richtige richtung. Seit damals erwerben 

Kinder ausländischer eltern unter gewissen 

Voraussetzungen die deutsche Staatsangehö

rigkeit durch Geburt in deutschland. durch die 

damit einhergehende Hinnahme der doppelten 

Staatsbürgerschaft wurde der realen Situation 

der hier Geborenen der zweiten und dritten 

Generation entsprochen, die sich häufig so

wohl dem Herkunftsland der eltern oder Groß

eltern als auch der deutschen Gesellschaft zu
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gehörig fühlen. allerdings waren sie nach dem 

so genannten optionsmodell in der regel ge

zwungen, sich zwischen dem 18. und 23. Ge

burtstag für eine der beiden Staatsangehörig

keiten zu entscheiden. im Jahr 2014 wurde die 

optionspflicht weitgehend abgeschafft und gilt 

nun nur noch für junge Menschen aus nicht

eUStaaten, die zwar in deutschland geboren, 

aber nicht hier aufgewachsen sind.

die Haltung zu Mehrfachstaatsangehörigkeit 

sollte insgesamt überdacht werden. durch die 

weitgehende abschaffung der optionspflicht, 

durch die Zuwanderung von (Spät)aussied

ler_innen mit doppelter Staatsangehörigkeit 

und durch die Zunahme der Zahl binationa  

ler Familien ist die Zahl von deutschen mit 

mehreren Staatsangehörigkeiten in den letzten 

Jahren stetig gestiegen. dazu kommen aus

länder_innen, die unter Hinnahme der Mehr

staatigkeit eingebürgert werden, insbesondere 

eUbürger_innen und Schweizer_innen sowie 

Personen, die vom Herkunftsland nicht aus der 

Staatangehörigkeit entlassen werden. dass 

dies nicht zu gravierenden Problemen geführt 

hat, spricht für eine erweiterung der einbürge

rungsmöglichkeit unter Hinnahme der Mehr

staatigkeit. Gerade für ältere Menschen, die 

fest in deutschland verwurzelt sind und gleich

zeitig die bindung zum Herkunftsland nicht 

verloren haben, wäre dies ein Signal, dass sie 

und ihre lebensleistung in deutschland aner

kennung finden. 

Seit einigen Jahren wird in deutschland da

rüber diskutiert, ob ein „doppelpass mit Ge

nerationenschnitt“ eine lösung bieten könnte. 

nach diesem Modell18 würde Mehrstaatigkeit 

für eingebürgerte oder beim iussolierwerb 

der Staatsangehörigkeit hingenommen, aber 

nur für eine oder zwei „Übergangsgenerati

onen“. im weiteren Generationenverlauf soll 

demnach die frühere Staatsangehörigkeit der 

ursprünglich zugewanderten Person nicht 

mehr weitergegeben werden. bei denjenigen, 

die nach derzeitigem recht unter Hinnahme 

der doppelten Staatsangehörigkeit eingebür

gert werden oder von der optionspflicht befreit 

sind, würde das für deren nachkommen eine 

Verschlechterung bedeuten. die Folgegene

rationen erwerben jeweils die Staatsangehö

rigkeit durch abstammung, so dass sich die 

Frage stellt, ob der Generationsschnitt auch 

dann gelten soll, wenn die doppelte Staats

angehörigkeit durch abstammung von einem 

deutschen elternteil ohne Migrationshinter

grund und einem ausländischen elternteil er

worben wurde. da bei diesen Konstellationen 

Mehrstaatigkeit bisher nicht in Frage gestellt 

wird, wäre das schwer vorstellbar. anderer

seits wäre eine Ungleichbehandlung kaum 

begründbar. weiter wäre der aufwand sehr 

hoch, in den folgenden Generationen nach 

dem ursprünglichen erwerb der deutschen 

Staatsangehörigkeit zu differenzieren, ob es 

zum Generationenschnitt kommt oder nicht. in 

der praktischen Umsetzung würde das Modell 

eine einmischung in das Staatsangehörigkeits

recht anderer Staaten bedeuten, da letztlich 

dort das abstammungsprinzip einzuschrän

ken wäre. der Generationenschnitt wirft damit 

Gerechtigkeitsfragen auf, die das Modell aus 

Sicht des deutschen Caritasverbandes als un

geeignet erscheinen lassen.

18 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 (Kapitel 1 Fn. 16), S. 118
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19 Umfrage 2020: https://germany.representation.ec.europa.eu/news/umfrage-mehrheit-der-menschen-weiss-uber-rechte-
als-unionsburger-bescheid-2020-07-09_de; Standardeurobarometer 91 (2019): https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/de/ip_19_4969; https://www.tui-stiftung.de/unsere-projekte/junges-europa-die-jugendstudie-der-
tui-stiftung/junges-europa-2019-die-jugendstudie-der-tui-stiftung/; eurobarometer Spezial 2011: https//www.ombuds-
man.europa.eu/de/press-release/de/10666

20 Sozialpolitische themen des deutschen Caritasverbandes für die bundestagswahl 2021 vom 09.02.2021, S. 25.
21 vgl.: arbeit mit Klient_innen aus anderen eUMitgliedstaaten in prekären lebenslagen, Position der Katholischen 

bundesarbeitsgemeinschaft wohnungslosenhilfe (KaG w) und des deutschen Caritasverbandes (dCV) vom 28.5.2019.

1.3.2  Unionsbürgerschaft und  
Freizügigkeit 

die Freizügigkeit erwerbstätiger oder arbeits

suchender Unionsbürger_innen gehört seit 

ihrer Gründung zu den Grundfreiheiten der 

europäischen Gemeinschaft. 1992 wurde mit 

der Gründung der europäischen Union die 

Unionsbürgerschaft eingeführt. Zum Kernge

halt dieser Unionsbürgerschaft gehört u. a. das 

recht auf Freizügigkeit, auf das sich seither 

alle eUbürger_innen (~ Unionsbürger_innen) 

auch unabhängig von erwerbstätigkeit oder 

arbeitssuche berufen können (art. 20 f. aeUV, 

art. 45 GrC). damit gehört das Freizügigkeits

recht nicht zum nationalen ausländerrecht und 

ist einer ausgestaltung durch den nationalen 

Gesetzgeber weitestgehend entzogen.

der deutsche Caritasverband sieht in der eU 

eine große errungenschaft, die es zu schüt

zen und zu fördern gilt. die binnenmobilität 

wird von einer Mehrheit der eUbürger_innen 

als etwas sehr Positives angesehen und trägt  

wesentlich zum Gemeinschaftsgefühl in der 

eU bei.19 das Freizügigkeitsrecht aller eU

bürger_innen darf deshalb nicht in Frage ge

stellt, die Freizügigkeit nicht auf erwerbstätige 

reduziert werden. Um Mobilität zu fördern und 

das Freizügigkeitsrecht zu stärken, müssen die 

rechte von arbeitssuchenden eUbürger_in

nen insbesondere im Hinblick auf den Zugang 

zu Sozialleistungen verbessert werden.20

beim Zugang von eUbürger_innen zu sozialen 

rechten ist das Gleichbehandlungsgebot zu 

achten. Unionsrechtlich zulässige einschrän

kungen sind eng auszulegen und müssen 

auf das notwendigste beschränkt bleiben. 

eUbürger_innen in prekären lebenslagen 

müssen unabhängig vom konkreten Freizü

gigkeitsrecht Zugang zum Hilfesystem und zur 

Gesundheitsversorgung haben.21

1.3.3  Integratives Ausländerrecht

die Unterscheidung in ein recht für die „eige

nen“ bürger_innen und eines für ausländer_in

nen hat (nicht nur in deutschland) eine lange 

tradition. der deutsche Caritasverband hält 

eine differenzierung nach der Staatangehörig

keit im Grundsatz für zulässig. Problematisch 

wird es aber, wenn vor allem auf reglementie

rung und Sanktionen gesetzt wird, statt integ

ration und teilhabe durch rechtssicherheit und 

rechtsansprüche zu fördern. der deutsche 

Caritasverband lehnt die ausgrenzung von le

gal in deutschland lebenden ausländer_innen 

mit Mitteln des rechts ab. als gesellschafts 

und sozialpolitischer akteur tritt er auf bun

des, länder und kommunaler ebene dafür 

ein, die würde aller hier lebenden Menschen 

zu wahren. es genügt nicht, von ausländer_in

nen die beachtung des deutschen rechts 

und wertesystems einzufordern, sie müssen 

vielmehr als inhaber_innen von  rechten wahr

https://germany.representation.ec.europa.eu/news/umfrage-mehrheit-der-menschen-weiss-uber-rechte-als-unionsburger-bescheid-2020-07-09_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/umfrage-mehrheit-der-menschen-weiss-uber-rechte-als-unionsburger-bescheid-2020-07-09_de
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_4969
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_19_4969
https://www.tui-stiftung.de/unsere-projekte/junges-europa-die-jugendstudie-der-tui-stiftung/junges-europa-2019-die-jugendstudie-der-tui-stiftung/
https://www.tui-stiftung.de/unsere-projekte/junges-europa-die-jugendstudie-der-tui-stiftung/junges-europa-2019-die-jugendstudie-der-tui-stiftung/
https//www.ombudsman.europa.eu/de/press-release/de/10666
https//www.ombudsman.europa.eu/de/press-release/de/10666
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genommen werden. dazu muss ein integrati

ves ausländerrecht entwickelt werden.

ein integratives ausländerrecht beschreibt 

rechte und Pflichten sowohl von ausländer_

innen als auch von staatlicher Seite. es gibt 

rechtssicherheit und fördert teilhabe. es be

handelt ausländer_innen und ihre deutschen 

angehörigen als rechtssubjekte und nicht als 

objekte.

Zudem kann ausländerrecht nur integrativ sein, 

wenn es verständlich ist. obwohl dies schon 

mit dem Zuwanderungsgesetz von 2004 ge

ändert werden sollte, ist das deutsche aus

länderrecht noch immer unübersichtlich und 

kompliziert und stellt die betroffenen damit vor 

Probleme. es besteht ein erheblicher bedarf 

nach Vereinfachung, ohne dabei allerdings 

durch zu starke Vereinheitlichung die einzelfall

gerechtigkeit aus dem blick zu verlieren. 

1.3.4  Aufenthaltsverfestigung 
und Bleiberecht

die Möglichkeit eines sicheren aufenthalts

status und der aufenthaltsverfestigung sind 

wesentliche Faktoren für teilhabe und Hei

mischwerden. ohne rechtssicherheit können 

aus eingewanderten keine gleichberechtig

ten Mitglieder einer Gesellschaft werden. der 

deutsche Caritasverband hält es vor diesem 

Hintergrund für problematisch, dass durch die 

anforderungen für einen sicheren, unbefris

teten aufenthaltstitel finanziell Schwache und 

Menschen mit bildungsdefiziten oder gesund

heitlichen Problemen hiervon nahezu ausge

schlossen werden.

aus Sicht des deutschen Caritasverban

des ist es wichtig, dass alle rechtmäßig oder 

langfristig geduldet in deutschland lebenden 

Menschen ein dauerhaftes aufenthaltsrecht 

erhalten. bei ausländer_innen mit einer auf

enthaltserlaubnis zum Zweck der Familienzu

sammenführung muss dieses recht regelhaft 

unabhängig von der Sicherung des lebensun

terhalts erteilt werden. im Übrigen müssen die 

anforderungen an die lebensunterhaltssiche

rung so gestaltet sein, dass auch Personen mit 

niedrigem einkommen oder gebrochenen er

werbsbiografien ein aufenthaltsrecht und per

spektivisch einen unbefristeten aufenthaltstitel 

erhalten können. 

1.3.5  Ausweisungsschutz für in 
Deutschland Aufgewachsene

Kommt es nicht zur einbürgerung oder zum 

erwerb der Staatsangehörigkeit durch Geburt, 

erhält sich der ausländerstatus über Generati

onen. auch Menschen, die sich seit Jahrzehn

ten in deutschland aufhalten oder hier geboren 

sind, stehen dann unter dem risiko, dass ihr 

aufenthalt gegen ihren willen beendet werden 

kann. das Grundgesetz und die europäische 

Menschenrechtskonvention legen zwar fest, 

dass bei einer ausweisung die gewachsene 

bindung an deutschland und der Schutz der 

Familie zu beachten sind. doch das bietet kei

nen umfassenden ausweisungsschutz. 

ein sicherer aufenthalt und ausweisungsschutz 

sind wesentliche Schritte zur rechtlichen inte

gration. das gilt insbesondere bei Personen, 

die in deutschland geboren und aufgewach

sen sind. Sie sind ausländer_innen, kennen 

faktisch aber oftmals das Herkunftsland ihrer 

eltern kaum und sprechen dessen Sprache 

häufig schlecht oder gar nicht. Für den deut

schen Caritasverband ist die ausweisung von 

minderjährigen oder in deutschland sozialisier
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ten Personen nicht hinnehmbar. Kinder und 

Jugendliche sind besonders schutzbedürftig 

und müssen in ihrem Heranwachsen unter

stützt werden. deutschland darf sich seiner 

Verantwortung für eine missglückte Sozialisie

rung nicht durch ausweisung der betroffenen 

in ein so genanntes Herkunftsland entziehen. 

weder trägt dieses land die Verantwortung für 

das Scheitern, noch ist es für die betroffenen 

ein Herkunftsland. 

der deutsche Caritasverband fordert abso

luten ausweisungsschutz für in deutschland 

Geborene und/oder aufgewachsene. die re

sozialisierung von straffällig Gewordenen ist 

durch geeignete Maßnahmen zu betreiben, 

wie sie etwa die Caritas unter anderem in ihren 

Jugendhilfeeinrichtungen oder in der Straffälli

genhilfe bereitstellt.

1.3.6  Teilhabeorientiertes 
Ausländersozialrecht

beim Zugang von ausländer_innen zu staat

lichen leistungen wird stark differenziert. Je 

nach ausländerrechtlichem Status werden ei

nige leistungen gar nicht, erst nach einer Min

destdauer des aufenthalts oder nach erfüllung 

weitergehender Voraussetzungen erbracht. 

einige der Fristen und ausschlüsse sollen 

dazu dienen, dass nur ausländer_innen, die 

sich voraussichtlich dauerhaft in deutschland 

aufhalten, profitieren. Sie sind damit letztlich 

migrationspolitisch begründet, was verfas

sungsrechtlich nicht sein dürfte.22 das regel

werk ist dabei so unübersichtlich, dass auch 

behördenmitarbeiter_innen oder berater_in

nen kaum den Überblick behalten und auslän

der_innen, die einen anspruch auf leistungen 

haben, diesen teilweise nicht erfolgreich gel

tend machen können. die entsprechenden 

normen sollten unbedingt vereinfacht und al

lein an teilhabebedarfen orientiert werden. der 

deutsche Caritasverband vertritt die auffas

sung, dass grundsätzlich alle ausländer_innen 

mit rechtmäßigem oder geduldetem aufenthalt 

alle leistungen erhalten sollen, die der arbeits

marktintegration, bildungsteilhabe oder der 

Familienförderung dienen (siehe auch Kapitel 

4, 5 und 7).

die Versorgung mit Grundsicherungsleistun

gen erfolgt bei asylsuchenden nach dem 1993 

geschaffenen asylbewerberleistungsgesetz. 

Zu den „berechtigten“ nach diesem Gesetz 

gehören neben asylbewerber_innen auch Ge

duldete, ausreisepflichtige ausländer_innen 

ohne duldung sowie ausländer_innen mit be

stimmten humanitären aufenthaltstiteln23. das 

leistungsniveau liegt unterhalb der üblichen 

regelleistungen und die Krankenbehandlung 

ist auf akute erkrankungen und Schmerzzu

stände beschränkt. aus Sicht des deutschen 

Caritasverbandes muss dieses ausgrenzende 

Sonderleistungsrecht mit seinem unzureichen

den leistungsumfang und dem entmündigen

den und bürokratischen Sachleistungsprinzip 

abgeschafft werden. Schutzsuchende  müssen 

unabhängig von ihrer bleibeperspektive schon 

während des asylverfahrens Zugang zu bil

dung, arbeitsmarkt und sozialer teilhabe er

halten (zur frühzeitigen ermöglichung von teil

habe siehe auch Kapitel 4 und 5).   

22 bVerfG, 1 bvl 10/10 vom 18.7.2012

23 § 23 abs. 1 oder § 24 wg. Krieg im Heimatland, § 25 abs. 4 Satz 1, § 25 abs. 5 in den ersten 18 Monaten
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Was macht die Caritas?

an den bemühungen von bund, ländern 

und Gemeinden die Folgen von einwande

rung und das gesellschaftliche leben zu ge

stalten, beteiligt sich die Caritas aktiv. in ihrer 

rolle als Solidaritätsstifterin arbeitet sie mit 

Pfarrgemeinden, freien initiativen, Migrant_in

nenenorganisationen, Freiwilligenzentren und 

ehrenamtlichen unterschiedlicher Herkunft zu

sammen. Sie schafft raum für begegnung und 

engagement. dadurch lassen sich Vorbehalte 

abbauen, Gemeinsamkeiten finden und soziale 

Kompetenzen aufbauen. die Caritas sieht es 

als wichtige aufgabe an, noch mehr Menschen 

als bisher für diese wertvollen ehrenamtlichen 

tätigkeiten zu gewinnen. durch ihr wirken trägt 

sie somit zum gesellschaftlichen Miteinander 

bei und baut Hürden zwischen Menschen ab.

die arbeit der Caritas als anwältin dient da

rüber hinaus dazu, die öffentlichkeit und die 

Politik zu sensibilisieren. dies geschieht bei

spielsweise durch ihre öffentlichkeits und 

Medienarbeit. Sie will helfen, barrieren ab und 

Vertrauen aufzubauen. die Caritas unterstützt 

die entwicklung von rechtlichen, sozialen und 

gesellschaftlichen rahmenbedingungen, die 

anerkennung, Chancengerechtigkeit und um

fassende Partizipation aller bevölkerungsgrup

pen ermöglichen.

durch die beratung in Migrations und anderen 

Fachdiensten, durch Hilfe zu Selbsthilfe und 

eine stets von der Menschenwürde und vom 

Gleichheitsgrundsatz ausgehende Haltung bei 

dieser arbeit tragen die dienste und einrich

tungen der Caritas maßgeblich dazu bei, dass 

sich Menschen mit Migrationsgeschichte hier 

beheimaten, an der Gesellschaft teilhaben und 

Verantwortung für deren Gestaltung mit über

nehmen können.




